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Organisation der schweizerischen Schulen

in statistischer Darstellung im Jahre 1923, bezw. 1923/24.

Vergleichende Übersicht der Lehrerbesoldungen der Primär-,
Sekundär- und Mittelschulstufe.

Vorbemerkung.
¦

Die Organisationsstatistik des diesjährigen Archivbandes ist in
derselben Weise durchgeführt, wie im letzten Jahr. Die berufliche
Bildung erfuhr eine kleine Erweiterung dadurch, daß die Schülerzahlen

der beruflichen Fortbildungsschulen jeder Richtung von der
Fachbildung getrennt und in Tabelle 2 neben die allgemeinen
Fortbildungsschulen gestellt wurden.

Die vergleichende Übersicht der Lehrerbesoldungen ist auf den
aktuellen Stand gebracht worden. Die Veränderungen betreffen die
Kantone Zürich (Mittelschulen) und Genf (sämtliche Schulen).

Zur Ergänzung sind die statistischen Angaben aus den
Bundesberichten heranzuziehen, speziell für die Eidgenössische Technische
Hochschule und für die Berufsschulen.
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A. Organisation,
umfassend die öffentlichen (staatlichen und kommunalen) Schulen.

I. Zahl der Schulen (beziehungsweise Schulgenieinden).

Kantone

Primarschulen

Schulorte Sehnl-

gemeinden

Sekundärschulen

Schulorte

Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden
Glarus
Zug
Freiburg
Solothurn
Baselstadt
Baselland
Schaffhausen

Appenzell A.-Rh
Appenzell I.-Rh
St. Gallen
Graubünden

Aargau
Thurgau
Tessin
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf

Total

351
841

185
26
55

13
18
32

21

269
128

3

74

36
81

16

294
290
265
190
325
488
296

65

50s)

4412

264
578
107 "¦)

20
30

7

16
30
11

249
123

3
70
36
20
15

199
220
234
179
252
388
170

62

50 8)

3333

99 2

97
43

5

11

1

10

10
15

1

3
14
12
11

1

45
54

34*
26
23

5

9

529

') Politische Gemeinden. ') Schulkreise. ') Zahl der Schulen, dazu *

schulen und 15 Classes spéciales für abnormale Kinder.
' Kleinkinder-
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3.
Mittelschulen.

Untere

Mittelschulen

ohne

Kantonssehulen,

Gymnasien,

Höhere

Töchterschulen

Kantone

Oberbau,

Bezirksschulen

Progymnasien

Literarabteilung

Realabteilung

gs?Es

Schüler

Lehrer

1

Schüler

Lehrer

Ë3*M&

Schüler

Lehrer

fts.s

Schüler

Lehrer

1
n

S-3

ET-f
3.
CT

S
=-

8

t
Fi

1

mg-3

mp.3

FTs
IT

BS"

S*^

|
äset»».S"

CT*S-3

3.
B-

I3

C*.
If
3
s?*

§-

rr-=t-

-i
er-

s'=*S

7

ca-

5*1:

ZürichBornLuzernUri.SchwyzObwaldenNidwaldenGlarusZugFreiburgSolothurnBaselstadtBasellandSchaffhausenAppenzell

A.-I

Appenzell

l.-l

St.

Gallen

GraubündenAargauThurgauTessin.WaadtWallis

j

NeuenburgGenf

h.
'.

h

31923
341*

1136_n
3

22711347912021309516113
8739

2638
519

3476947567368524
3

1941
384

16
830704918

s
192

132
50

213
312

4813

l65
178032

3231161
26

45216214510370101172
443»2

694196111057
71912

2320
8_9

5

20
10

249'

4231
138'

4

2413121312111611715
332

67
1066100656205230

32606100150603543262
627115068243011694'2

182
352

110
2610311

183211
5

561968
145'2

170

2

19901920
350

9181611_544
6

11
8455025

8

62710
234

272
4223394

5
73313

34112111117720
22

684482212
9215089

«

243
731012278601409

89
12012

181
15120

22146987
819

65'2

85
s

121015_.820
s

393448110
13

8
1210

2430
1

31
11

146013

Total

86

7242

4083

394

55

152

19

1618

1003

320

148

4

61

5217

814

614

32

80

54

4831

600

386

59

120

1

Siehe

Kealabteilung.

¦
Lehrerschaft

sKmtlicher

Abteilungen.

*
Siehe

Literarabteilung.

'Sekundärschule

als

Abteilung

der

Kautonsschule.

s

Lehrerschaft

aller

Abteilungen

bei

der

Realabteilung

gezahlt.

'Unterabteilung

von

Collèges

und

Ecole

secondaire

supérieure

des

jeunes

filles.

'Total

der

Lehrkräfte

des

en¬

seignement

secondaire,

professionnel

et
ménager.

'Siehe

Anmerkung

1.

"Siehe

untere

Mlttelsehulin.

'"Siehe

höhere

Mittelschulen.

"Siehe

Sekundärschulen.

*>

Nur

reguläre

Sohttler.
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4.
Berufsbildung

(Lehrer-,

Handels-,

Gewerbe-,

Industrie-,

Landwirtschafts-,

weibliche

Berufsbildung,

Musikschulen).

Lehrerseminarien

f)

Handels-

und

Verkehrsschulen

f)

Techniken

Kantone

gi*

Schüler

Lehrer

¦
Schüler

Lehrer

g*mï
Schüler

Lehrer

Knaben

Mädchen

IT-

||
sr
Da

er
-TT

*3

S3"

Knaben

Mädchen

ffBS

T

TT

TT-,

3
*****

Knaben

Mielchen

fc**-

2-
="

I
a

S

ET

5;

ZürichBernLuzernUri.SchwyzObwaldenNidwaldenGlarusZugFreiburgSolothurnBaselstadtBasellandSchaffhausenAppenzell

A.-

Apponzell

I.-l

St.

Gallen
GraubündenAargauThurgauTessinWaadtWallisNeuenburgGenf

h.

t422«4»112121

73172482475491071087877241156410

7
4637114°

19109
1158

10811048

1845»17
4710»101412

88
16

93

~6i
2299

397
112

22126124411

2211221122

1344164
14793

171539718233

662311534214
32

304425

107
r

7
102*

145665
8

112224
8

224
495

414
8

1212

514850169452

54142465

42461460

3

63121

Total

25

951

667

174

69

43

14

3379

1213

261

12

75

6

1985

157

162

3

31

f)
Hol

der

Benutzung

dieser

Tabellen

sind

die

entsprechenden

beruflichen

Abteilungen

der

Mittelschulen

zur

Ergänzung

heranzuziehen.

*)
Schiller

und

Schülerinnen.

»*)

hehrer

und

Lehrerinnen.

"Ohno

Lehrer

des

städtischen

Lchrerinnensemlnats

Bern.

'Handelshochschule

und

VerUehrs-

schule.

'Inbegriffen

131

Studenten

der

Handelshochschule

;
dazu

Hörer,

die

nicht

mitgezithlt

sind.

'Inbegriffen

18

Lehrer

der

Handelshochschule.

'Inbegriffen

tl
Hilfslehrer

der

Handelshochschule.

'Privatanstalton

miteingeschlossen.

'Zahlen

beziehen

sich

auf

die

Öffentlichen

Anstalten,

'Siehe

Mittelschulen.

ü

Privntanstalten.
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5.
Spezialanstalten.

a)

Für

Normale.

Walsenanstalten

Schulen

in
Erziehungsanstalten

(Bettungsanstalten)

Kantone

öffentliche

private

öffentliche

private

MS"

Schüler

Lehrer

Schüler

Lehrer

gM1*

Schüler

Lehrer

g|
Schüler

Lehrer

Knaben

Mädchen

W

B
S

Knaben

Mädchen

FT

3

Knaben

Mädchen

er-

2-s-ea

JjJ"

5

Knaben

Mädchen

ET-

-1

t-—

e
ET

ZürichBernLuzernUriSchwyzObwaldenNidwaldenGlarusZugFreiburgSolothurnBaselstadtBasellandSchaffhausAppenzellAppenzellSt.

Gallen

GraubündeAargauThurganTossinWaadtWallisNeuenburgGenf

Mlà.-I.-1

KU.Rh.

12111213
Î2

1157342539549050

1
40263831663153

2131123

1121234

611105288

154
65297102

15
168133

1077152231137
24160178

362

613154210
7

37121111

75183
533317473450

3
111

33
79

59421221

12
31

1744113118-61

215100255
15572016144318*)

40

187125147
70

5
331599

1545411941

29128511154

Total

360

286

13

14

41

934

960

11

48

17

492

163

26

16

\w

1180

681

44

6i

*)

Knaben

und

MUduhen.
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6.

Hochschulen.

aj
Zahl

der

immatrikulierten

Studierenden

und

der

Hörer

nach

den

Fakultäten,

am

Schluß

des

Wintersemesters.

Kantone

Theologische

Fakultät

Juristisohe

Fakultät

mit

Einschluß

dir
Fakultäten

Medizinische

Fakultät

Philosophische

Fakultät

evangol.

theol.

kath.theol.

lür

m
-Ökonomische

und

kommerzielle

Studien

mcdizin.

Abt.

vet.-med.

Abt.

Uuiirziscliulo

I.Scklion

(philos.-hisl.)

II.
Sektion

(math.-naturw.)

in.

\v.

m.

w.

m.

w.

m.

w.

in.

\v.

in.

w.

in.

w.

I
H

I
H

I
H

I
H

I
H

I
H

I
11

I
H

1

II

I
11

I
H

I
H

I
H

1

H

I
H

ZürichBernFreiburgBasel2)LausannoNeuenbürgGenfLuzern

(kath.-

theol.

Fakultät)Total

404475201125215

13
741135

3126
14

635679

91
18790286

88
44351713593159601581565

673125
6

24153

481921111643140

14
21

1734

3173252631651381208

21
54

30

8732281585197

1033
16

3578113

112

—

—
83

1979
181

—

1436
23

—
20615751

217
812743

782

9354201332722
349

112
654

40502153
315

2722043710970158850

195219125253299481361215

5712
410

6
21110

3027
1

2426
6

27141

125221
4
a

65
i

1

Immatrikulierte.

H

Hörer.

')
Christkatholiseh.

")

Zu

ilen

angefahrten

Zahlen

kommen

männliche

und

weibliche

Hörer,

die

niclit

nach

Fakul-

tiiten

g-etrennt

werden

können.



•J08S0J0JJ-.1W.10U0H

«P

pu/1

d

•uojous'ojojj-.iiîjoiioji

jaip

pnn

Ci

—
'lepcrflrsny

V

"jaziaAHias

s

fT

88

S

(il

fT

LL

8f
9fl

9

(iL

—

6

f
9f

iT

99

T

83

T

9

8

TS

91

19

—

i
T

1

8

8

6T

Of

1*3*01

3

—

i

niazn*j

—

—

—

—

1

9

S

ffi

f
8

fT

T

1

8

9

*

*

F9Ö

T

OT

T

9

—

8

S

6T

—

—

—

5

T

w

T

—

9

Sjnqnonaj^

f
8

—

—

8

58

5

9T

—

(H

—

—

8

51

5

9

—

5

—

—

8

U

1

i
—

1

—

—

3

—

t
•

anuBsmaq

T

iT

—

—

Z

8T

8

85

T

U

—

—

—
9T

i
9

—

S

—

—

—

1

8

8

—

8

—

—

T

T

8

9

¦

•

jasrjg

—

S

T

—

Z

—

8T

n
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
T

T

—

—

OT

—

—

T

—

S

—

11

S

•

Smqioij

9

93

—

5

S

8

9

53

9

88

—

—
T

6

5

83

T

3Ï

—

8

—

i
T

i
—

8

—

—

—

5

5

i
•

•

wog

S

TS(1

51

f
9

f
55

95(1

6

f
8

8T

9(1

5

~
T

3

8

"
1

î:

f
*

*

q»pnz

V

S

V

S

V

S

V

S

V

S

V

S

V

S

V

8

V

S

V
|

8

"V

S

V

8

V

S

V

S

V
1

8

Y

S

IIIW|I|I1

IIBJ01JJ9H

uijonei

mtp/r]

ui|ua;op-|B«!'d

WtU

•pjn-*J)s;.|

HJM'p'O

UI|UBZip¦leiiid

•J»JJ-*I!A

•i*ao*Mp*a

|Ullll{pj(|

w'uizop
)8»!JJ

'J^J-'IU

•pJO-*")"!*

iuimipj(|

uep-op•Wi

¦J°J,I-*1!J,

•p'o

'n
¦umnpio

8110)111-»

ÎSHI'ICJ

3l|0S|l|(l0S0|!l|d

)Bt|n*1""J

OI|0S!U|Z||)3"J

•"•)|n>|**j

;ii|as!)S|.nif

***Hn>i**J

oi|DSjfiu|oai|i

¦sjafseulesja}ui/i/i

sep

gn/uo$

uid

uefuazoQ

jap

/un-?

(0

•}.8,)|oS,ipuiu.8nz

amqrmjny

orp

J|).J

piundjin/

aqpisiop

iq.mi

is;

iisquano

Iqn

y
;i||.)qi:j.

lap

map

uoa

iqajaAV

IBlojj

si?d

(»*

serepos

saouoias

uoïKiAqi

a.ip

iiôpu.i.toi]iniçi

jap

fliiTipssuy

|rjpj

(c

•uanu.Hdqui

Z9IQQ

[,

"uuuuipi

nopjOAv

:juua.i)a.9

ae^fn^l

¦JJ

1(0*30

".qaiu

aip

'leiQH

0l|ai[qiaA\

pun

oqaiiuu-Mu

uaunuo>[

uo|i[H7

uaij'ini.i.ïiin;

uap

117

^.w^q.iisîpnjoq

uoiJo]|in(u^L'uiiui

ojp

jnii

puis

Ti.i^.yunq.i.onzvnmiaH

ïep

qouti

U9pn9X9|pnîS

jop

.9unpi.ii

assny

ia
>

I9H

(*

199

3i6

59TT

K'8

fT8

T59

fT5

iOi

T69

89T

TOS

9fl

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

99

58

¦

naaznir

99

80T

98

89

58T

2-9

(eOT

(sf8

(oi8

8T

9

8

•

•

jnao

9

9f

T9

—

—

—

9

T5

68

—

i

f

Sjnquonajj

(ü083(**

(s85T(**

(s

f85
(**

58

TOT

if

(z
09

(s

Si

(59i

—

8

iT

•

•auuBsmiq

SL

381

6iS

59

38T

i6

OT

08

f9

91

ff

iT

*

Gi^a

(a

68

(¦¦IST

U9

:.

-
—

—

iT

8i

Sf

(s83T

G;

89

îafî

¦
Sjnqiojj

Sf

8iT

LfZ

'

9TT

09T

T8T

58

i95

ifS

9

9T

98

*

*

xuay

in

615

88T

SL

6T8

68T

68

9T5

i8T

(i

ST

6T

qoi-iBZ

i»puij|sny

loi'tM'[0{"
eupuy

joSiijq-suii'u«)!

japirejsny

i-z'om[3jj
Mjpiiy

-sooinii)|

iopu«|stiy

MîMlips
wapuy

JSSJIJ(|•SU

i*UB)|

jopmj|«ny

>9Z!»M![*§
oiepny

.I92llJ(|¦SI10)!1V)(

auoiun»

jB||n>|Bj

!)i|os|i|(loso|!i|d

)""*|n*|i*;l

ei*3S|Ujz!pau\|

jBi|n)|Bj

a*|36||S|jnr

***||l*>l**;'

OL|0Slli()|(KH|l

(x.

Tie)/ßijpt/eßnztvuiieff

jep

qovfj

(q

¦¦|0|iii|3si|onn

'9



Vergleichende Übersicht der Lelirerbesoldungen.
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B.

Vergleichende

Übersicht

der

heute

in

den

Kantonen

geltenden

Lehrergehaltsansätze

(gesetzliche

Bargehalte

ohne

freiwillige

Gemeindezulagen).

Status

pro

1924.

2.

Sekundär-

und

Bezirksschulen.

OnoCM

Kantone

Lehrer

Lehrerinnen

¦s
¦=

Pflicht-

5

Pflicht-

Grundgehalt

Fr.

Zulagen
Fr.

Maximalgehalt

Fr.

11•£¦-

Stundenzahl

Grundgehalt

Fr.

Zulagen
Fr.

Maximalgehalt

Fr.

m'~

Stundenzahl

Min.

Max.

Min.

Max.

Zürich

*

4800

«

1.200

OOOO

'

12

30

35

Die

Lehrerinnen

werden

gleich

gehalten

wie

<

1

lie
Lehror

Bern.

*

5000

1500

7000

12

1000-

200

n

4700

1500

6700

12

1000-12001

Luzern
a)

Sohwliirsiiluilrn

4400

1200

5600

w

12

—

30

4200

1200

540010

12

—

29

b)

'lilielscliiilm

5000

1500

6500

12

—

24

—

—

—

—

—

—

Uri

Nicht

staatlich

fixiert,

den

Gemeinden

anheiragesteilt

Schwyz....

380012

1000

4800"

15

—

—

,—

—

—

—

—

—

Glarus

*

450018

1200

5700

18

30

32

—

—

—

—

—

—

Zug

*

440028

1000

5100

2S

16

—

—

3600"

750

435023

16

—

—

Freiburg

*

4800

1200

6000

16

24

—

3600

800

4400

16

24

—

Solothurn

**

4800

2

1003

5800

12

30

30

Die

Lehrerinnen

werden

gleich

gehalten

wie

die

Lehrer

Baselstadt.

***

7000

bis

9600

14

26

30

5600

3

bis

7800

8

14

243

17«

Baselland
n)

Sokunihrstliule

4370

s*

1710

6080

8-i

12

28

32

4095

*

1710

5795

*

12

28

32

b)

liezirhsdiulo

446515

1710

6175

«

12

28

32

—

—

—

—

—

—

Schaffhausen

5000

1200

6200

15

30

32

Bei

Toller

Stundenzahl

Ltlrniun

deich

wie

Lehrer

1

25

1

32

Appenzell

A.-Rh.

Ist

Sacl

io
der

Gemeinden

:

Grundgehalt

4200—5200,

Zulagen

500-1600

St.

Gallen

4700«

1000

570019

20

33

391617

1000

475018

20

—

33

Graubiinden

3400

"9

400

380019

9

—

—

—

—

—

—

—

Aargau.

**

5200

1800

7000

16

24

28

4900

1800

6700

16

24

28

Thurgau

4500—660020

200—10O0

—

15

33

33

Die

Lehrerinnen

werden

gleich

gehalten

wie

die

Lehrer

Tossin

5000

2000

7000

16

28

32

400')

2000

6000

16

28

32

Waadt

650017500

3500

11000

16

25

30

5000

2000

7000

16

25

30

Wallis

;

125

250

p
ro

Wochenstu

ade21

—

25

—

—

—

—.

—

—

—

Neuenbürg

240

5

220

ö

7

3205

270°

7

—

30

2i05

190°

7

2605

230°

i

7

—

30

Genf

24

8060

22

jährlich

2°/o

9994

22

12

26

—
|

Die

Lehrerinnen

werden

gleich

gehalten

vie

lie

Lehrer

*)
Sekundärschule

**)

Bezirksschule.

***)

Mittelschule.

—
')
Die

Gemeinden

richten

Überdies

Zulagen

aus,

deren

Betrag

mindestens

den

Schät¬

zungswert

einer

den

gesetzliehen

Anforderungen

genügenden

Jalireswolmung

zu

entsprechen

hat.

*)

Dazu

Holz.

')
Fllr

die

Fachlehrerin.

'")
Dazu

Kompetenzen:

Wohnung,

Holz,

Land

oder

in
bar

Fr.

760—

18SO,

')
Dazu

2-Zin>morwohnung,

Holz

oder

in

bar

Fr.

3S0-866.

")

Stundellhonorar

in
den

Gemeinden

Neuenhurg,

Le
Locle,

La
Chaux-de-Fonds.

a)

Stundenlionorar

in
den

übrigen

Gemeinden.

7)

(reiueindoziilagen.

•)
Dazu

Wohnung

und

Land

oder

Ent¬

schädigung.

")

Nur

kommunal

geregelt.

'*)

Die

jährliche

Holz-

und

Wolinungsentschildigung

von

Fr

400

ist

in
der

Besoldung

inbegriffen.

"')

Im

Jahr.

")
Dazu

Wohnung

oder

jährliche

Barentsohädigung

von

Fr.

250

resp.

Fr.

400.

")
Dazu

Wohnung

oder

Wohnungsentsehädigung.

")
Wohnungsentsehädigung

inbegriffen.

Ansatz

fllr
weltliche

Lehrerinnen.

»)

Plus

Kompetenzen:

Entschädigung

im

Minimum

Fr.
1140,

im

Maximum

Fr.

1380.

"¦)

Bei

definitiver

Anstellung.

")
Die

Lehrerinnenbesoldung

beträgt

'/¦
der

Lohrerbesoldung.

")
Dazu

Kompetenzen.

")
Bei

30

Schulwochen

;
fllr
jede

weitere

Woche

Fr.

160

mehr.

•")

Faktische

Barbcsoldungon

ohne

Dienstalterszulagen.

Die

Minimalbcsoldung

von

Fr.

3800

ist
überholt.

Dazu

Wohnung

und

Land

oder

Entschä¬

digung.

JJ)

Je

nach

der

Wichtigkeit

der

Fächer,

der

Dienstjahre

etc.

Regelung

alle

4
Jahre.

")
Division

intérieure;

2(1

Wochenstunden

zu

Fr.

810

pro

Stunde.

Überstunde

Fr.

276.

Das

Maximum

von

Fr.

12,000

darf

in
keinem

Fall

Überschritten

werdon.

¦*)

Die

Ausätze

sind

um

6"/»

zu

reduzieren

infolge

Besoldungsabbau.

")
Temporärer

Besoldungsabbau

(von

1P24—20)

von

10°/o

auf

den

Besoidungsanteil,

der

Fr.

3600

tibersteigt.
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Vergleichende Übersicht der heute in den Kantonen geltenden Lehrergehaltsansätze (gesetzliche Bargehalte

ohne freiwillige Gemeindezulagen), Status pro 1924.

3. Mittelschulen und Berufsschulen.

3
PflichtKantone

Grundgehalt

Fr.

Zulagen

Fr.

Maximalgehalt

Fr. £-"

stundenzahl

Min. Max.

Zurich.
I

Kantonsschule Zürich ' 7960 bis 111001) 12 22 25 2)
Seminar Küsnacht j|ï
Kantonsschule und Tech- j 7940 bis 113001) 12 22 252)

nikum Winterthur
Landwirtschaftliche Schule 2 =o

Strickhof — — 6800-9400 12 21 -3 H
Landwirtschaftl. Winter- *5 B

— — 4600—5800 12 21 _s 1=5

Kaufmann. Fortbildungs¦**'
schulen — — 10500—11200 — 28 —

Gewerbeschulen — 7500-10500 3) — 32 —
Metallarbeiterschule Win- ;

terthur Fachlehrer 9600 12 30 —
Seidenwebschule Zürich — — 7800-12000 fcriseta 2. durch d. Koni.

Frauenfachschule Zürich hauptamt 1. Lehrerinnen 6700 12 40

Bern.
Kantonsschule Pruntrut:

a) Gymnasium 7200 2400 9600 12 22 28
b) Progymnasium 6S00 2400 9200 12 25 31

Staatliche Seminare:
72004) 2400 9600 4) 12 22 28

b) Lehrerinnen 6000 1800 7800 12 20 26
Gymnasium Bern und Oberabt,

der Städt. Sek.-Schule :
i r« nn —

8340 5) bis 11280 1
aMi
kraft
soldu

1. Fr. 110 pro mur-
plus 1L i" od.He-

b) Lehrerinnen 7020 7) 9480 J ig snflrj. Labnabbau

Techniken Biel u. Burgdorf 7700 n 9700 6) 12 — —
Vollbeschäftigte

Landwirtschaftslehrer 6600 F
9000 12 — —

Luzern.
Kantonsschule 6500 2000 8500 12 — 24
Kunstgewerbeschule 5500 2000 7500 12 — 24

Glarus.
Höhere Stadtschule:

a) Lehrer 6500 2000 8500 18 28 30
b) Lehrerinnen 6000 2000 8000 18 28 30

Handwerkerschule Glarus 4800 1600 6400 18 32 32
Landwirtschaftl. Winter-

5000

aftlieher Fächer

2000

sowie Lehrer o

7000

ine abgeschlossc

12

ne \\

— —

'; Lehrer nicht wissenscl issensehaft-
liehe Bildung Fr. 400 weniger. " Bei einer Lekt onsdauei von 4( Minuten 24—28 3 Fachlehrer:
sonst Ansätze für Lehrer Fr. t>0C 0—yooo. fur Leb rermnen Fr. 48( 0—6700. *) Zula ge i-on Fr. 1000

au die in Bern wohnenden Haup tl ehrer des Semi nars Bern-Hofw 1. s) Als Beispi il fii r (-iemeinde-
regelung. '* Ausatz für erste Kla sse, abgesehloss ;ne Hoefisehulbil hing ; Faehlehrc r Fi 72'. 0- 9Î00.
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Übersicht der heute in den Kantonen geltenden Lehrergehaltsansätze (gesetzliche Bargehalte

ohne freiwillige Gemeindezulagen), Status pro 1924.

3. Mittelschulen und Berufsschulen. (Fortsetzung.)

Kantone Grundgehalt

Fr.

Zulagen

Ft.

Maximalgehalt

Fr.

Pflichtstundenzahl

Min. Max.

Zug.

Kantonsschule
Landw. Winterschule

Freiburg.

Kolleg. St.Michel. Techn.u.
landw. Institut I. Kateg.

H. „m. „
Lehrerseminar

Solothurn.

Kantonsschnle und
landwirtschaftliche Schule

Baselstadt.5)

Oberes Gymnasium, obere
Realschule, obere
Töchterschule :

a) Lehrer
b) Lehrerinnen

Allgem. Gewerbeschule :6)
1. Elementar-Fachunter-

richt
2. Höherer Unterricht
3. Höherer Unterricht mit

Tagesklassen
Frauenarbeitsschule f)

Lehrerinnenunterricht für
gewerbl. Kunstschulen etc.

6000
5500

6600
5800
5200
4800

7467

bis

bis

Schaffhausen.

Kantonsschule

Appenzell A.-Rh.

Kantonsschule

7800
6300

7200
7500

7800

5600

6800

z.Z.6000

1333

82001)
7700 ¦)

78002)
70003)
64004)
6000

8800

2800
2400

2600
2700

2800

2200

1200

2000

10600
8700

9800
10200

10600

i 24
24
24
24

12 25

14 20
14 20

14 26
141 22

14 22

7800 14 24

8000 8) 15 26

8000 10 28

26

28

') Lohnabbau um 5%. Kantonsratsbesehluß vom 26. Dez. 1923. ") Für Unterricht in den
höhern Klassen. 3) Untere Klassen. ') Nebenfächer und praktische Kurse. ') Abweichungen für die
Besoldungen der Lehrer, die an zwei Schulstufen beschäftigt sind. ''\ Werkmeister Fr. 5800-8100.
Handwerker mit praktischem Unterricht Fr. 7000—0600. Die Ansätze der Lehrerinnen sind die der
Frauenarbeitsschule. '* Unterricht im Flicken Fr. 4200-6300, im Weißnähen etc. Fr. 5000-7000.
FUr Lehrer gelten die Ansätze der allgemeinen Gewerbeschule. ai Teuerungszulage Fr. 750.
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Vergleichende Übersicht der heute in den Kantonen geltenden Lehrergehaltsansätze (gesetzliche Bargehalte

ohne freiwillige Gemeindezulagen), Status pro 1924.

3. Mittelschulen und Berufsschiden. (Fortsetzung.)

Kantone Grundgehalt

Fr.

Zulagen

Fr.

Maximalgehalt ii
Fr. i-!

Pflichtstundenzahl

St. Gallen.

Kantonsschule \
Lehrerseminar
Verkehrsschule

Graubiinden.
Kantonsschule

Aargau.
Kantonsschule D.Seminare '}

a) Lehrer
b) Lehrerinnen

Thurgau.
Kantonsschule und

Lehrerseminar

Tessin.

Ginnasio, Liceo, Scnola
Normale

Berufsschulen:
a) Lehrer
b) Lehrerinnen

Waadt.

Wallis.
Mittelschule

Neuenburg.
Mittelschulen
Berufsschulen :

a) Lehrer
b) Lehrerinnen

Genf. i3)
Enseignement secondaire :

Division moyenne s)
Division supérieure .10)

7500

6500

9500
8500

6000

6000—7000

4500—7000
4500

2500

bis 2000

1000
1000

2000

2000

2000
2000

10000
'

10

8500 12

10500 ,10
9500 10

20-25 25-30

30 30

18 24
18 24

8000-8500 2)j 10 26

8000—9000 16 26 28

6500—9000 16 28
6500 16 !8

3*2

32

Die Besoldungen sind Schwankungen unterworfen

125—250 Fr. für die Wochenstunde3)

300—400 Fr. für die Wochenstunde —

65006)-70005)
4500

840.il)
112)

jährlich 2°/o
jährlich 2°/0

75006)-80003)
5400

104169)
10912 9)

12
12

25

—
j

30*1

— ¦ 48
— 48

24
22

*) An diesen Besoldungen werden zurzeit Abzüge von 8% vorgenommen. a) Personalzulagen
Rönnen bewilligt werden bis zur Maximalbesoldung von Fr. «500. "i Je nach den Fächern. Die
kegelung erfolgt alle vier Jahre. ") Am kantonalen Gymnasium. *) In Neuenburg, Le Locle
und La Chaux-de-Fonds. f) An den übrigen Schulen. '") Gemeindezulagen, "j Schüler von 15

bis 17 Jahren. s) Das Maximalgehalt darf Fr. 12,000 nieht übersteigen. ">) Schüler von 17 bis
19 Jahren. ") Überstunde Fr. 310. ") Überstunde Fr. 350. '*) Temporärer Besokliingsabbau von
IO",» von 1924—26 auf den Besoldungsanteil, der Fr. 3500 übersteigt.
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G. Textbeilage zur Besoldungsstatistik.

Ausscheidung der Anteile von Staat und Gemeinden
an die Lehrerbesoldungen.1)

Kanton Zürich.

Primär- und Sekundärschulen.

Gesetz über die Leistuug*en des Staates für das Volkssch ul-
wesen und die Besoldungen der Lehrer (vom 2. Februar 1919).

§ 5. Die Besoldung der Primär- und Sekundarlehrer setzt
sich zusammen aus dem Grundgehalt und den Zulagen des Staates
und der Gemeinden.

§ 6. Das Grundgehalt der Primarlehrer beträgt Fr. 3800.—,
dasjenige der Sekundarlehrer Fr. 4800.—. Der Staat zahlt daran
folgende nach den Beitragsklassen der Gemeinden abgestufte
Beträge aus:

Klasse Primarlehrer Sek u ndarlehrer
Fr. Fr.

1 3700.— 4600.—
2 3650.— 4550.—

3 3600.— 4500.—

4 3550.— 4450.—

5 3500.— 4400.—

6 3450.— 4300.—

7 3400.— 4200.—

8 3350.— 4100.-
9 3300.— 4000.—

10 3200.— 3900.—

11 3100.— 3800.—

12 3000.— 3700.—
13 2900.— 3600.—
14 2800.— 3500.—
15 2700.— 3400.—

16 2600.— 3300.—

Die Ausscheidung bezieht sich in der Hauptsache auf die Primär- und
Sekundarschulstufe, da die Gemeindeanstalten auf der Mittelschulstufe gewöhnlich

von der Gesetzgebung nicht berücksichtigt sind. Die Lehrkräfte der
staatlichen Anstalten werden ausschließlich vom Staate bezahlt. Die Textbeilage ist
als Ergänzung zur Statistik zu verwenden.
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Die Primarschulgemeinden und Sekundarschulkreise haben
die vom Staate ausgerichtete Besoldung auf den Betrag des
Grundgehaltes zu ergänzen.

Aus § 7. Der Staat richtet an Primär- und Sekundarlehrer
Dienstalterszulagen von Fr. 1000.— bis Fr. 1200.— aus, beginnend
mit dem zweiten Dienstjahr und mit jährlicher Steigerung um
Fr. 100.—.

§ 8. Der Staat richtet außerordentliche Zulagen aus an die definitiv

angestellten Primär- und Sekundarlehrer steuerschwacher oder
mit Steuern stark belasteter Gemeinden, und zwar im ersten bis
dritten Jahr Fr. 200.—, im vierten bis sechsten Jahr Fr. 300.—,
im siebenten bis neunten Jahr Fr. 400.—, und für die Folgezeit
Fr. 500.—. Wo besondere Umstände es rechtfertigen, kann der
Regierungsrat Lehrern an ungeteilten Schulen und an
Spezialabteilungen für anormale Schüler Zulagen von Fr. 300.— bewilligen.

§ 9. Die Gemeinden gewähren den Lehrern zu der gesetzlichen

Besoldung Zulagen, deren Betrag mindestens dem vom
Erziehungsrat im Jahre 1918 bestimmten Schatzungswert einer
den gesetzlichen Anforderungen genügenden Lehrerwohnung zu
entsprechen hat. Diese Leistung kann ganz oder teilweise durch
Einräumung einer Wohnung erfolgen. Wo die Schulgemeinden
oder Sekundarschulkreise über eine passende Lehrerwohnung
verfügen, sind die Lehrer berechtigt, sie unter Verrechnung des
Wertes gegen die Gemeindezulagen zu beanspruchen. Kann über
den anrechenbaren Wert der Lehrerwohnung zwischen Lehrer und
Gemeinde eine Einigung nicht erzielt werden, so entscheidet über
den Ansatz endgültig der Regierungsrat.

Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen.
§ 11. Die Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen beziehen ein

Grundgehalt von Fr. 120.— für die wöchentliche Jahresstunde.
Davon übernimmt der Staat bei den Arbeitslehrerinnen der 1. bis
4. Beitragsklasse Fr. 115.—, der 5. bis 8. Beitragsklasse Fr. 100.—,
der 9. bis 12. Beitragsklasse Fr. 85.—, der 13. bis 16. Beitragsklasse

Fr. 70.—. Den Rest bezahlt die Gemeinde oder der Kreis.
Der Staat richtet den Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen
Dienstalterszulagen aus von Fr. 5.— bis Fr. 50.—, beginnend mit
dem zweiten Dienstjahr und mit jährlicher Steigerung um Fr. 5.—

fiir die wöchentliche Jahrcsstunde.

Kanton Bern.

Gesetz betreffend die Besoldungen der Lehrerschaft an den
Primär- und Mittelschulen (vom 21. März 1920).
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Prima rschu len.

Art. 2. Zu der Grundbesoldung der Primarlehrer und
Primarlehrerinnen kommen vom vierten Dienstjahr an
zwölf jährliche staatliche Alterszulagen von Fr. 125.—.

Arbeitslehrerinnen, die keine Primarklasse führen, erhalten für jede
Klasse vier Alterszulagen von Fr. 50.— nach je drei Dienstjahren.

Art. 3. Der Anteil der Gemeinden an der Grundbesoldung
beträgt je nach ihrer Leistungsfähigkeit (Art. 6 u. ff.): für die
Primarlehrer und Primarlehrerinnen Fr. 600.— bis Fr. 2500.—;

für die Arbeitslehrerinnen Fr. 135.— bis Fr. 325.—. An die
Zulage für Lehrer an erweiterten Oberschulen (Art. 1) bezahlen die
Gemeinden die Hälfte. (Zulage zur Grnndbesoldung Fr. 500.—.)

Aus Art. 4. An Naturalleistungen haben die Gemeinden für
jede Lehrstelle anzuweisen: 1. eine anständige freie Wohnung
auf dem Lande mit Garten; 2. neun Ster Tannenholz oder anderes
Brennmaterial von gleichem Geldwert, frei zum Hause geliefert;
3. 18 Aren gutes Pflanzland in möglichster Nähe des Schulhauses.
Die Gemeinden können statt der Naturalleistungen entsprechende,
den örtlichen Verhältnissen angemessene Barzahlung ausrichten.

Art. 6. Für die Bemessung des Anteils an der Grundbesoldung
werden die Gemeinden im Rahmen der in Art. 3 hievor bestimmten

Beiträge in Besoldungsklassen eingereiht.
Aus Art. 7. Die Einreihung erfolgt von fünf zu fünf Jahren

auf Grund von Erhebungen über die finanziellen Verhältnisse
der Gemeinden. Es sollen für die Einreihung namentlich die
Steuerkraft, der Steuerfuß und die Zahl der Schulklassen einer
Gemeinde maßgebend sein.

Art. 10. Dem Staat fallen folgende Leistungen zu: Er ergänzt
den gesetzlichen Besoldungsanteil der Gemeinden (Art. 3) für jede
Lehrstelle der Primarschule und Arbeitsschule auf die Höhe der
Grundbesoldung; er übernimmt sämtliche Alterszulagen; er
bezahlt die Hälfte der Zulage an die Grundbesoldung der Lehrer
an erweiterten Oberschulen.

Art. 11. Fnpatentierte Arbeitslehrerinnen erhalten eine
Jahresbesoldung von Fr. 300.—. Wo der Anteil einer Gemeinde nach
ihrer Besoldungsklasse diesen Betrag nicht erreicht, trägt der
Staat die Differenz.

Mittelschulen.

Art. 17. Zu der Grundbesoldung kommen die nämlichen
Alterszulagen wie bei den Lehrkräften der Primarschule (Art. 2).

Art. 19. Der Anteil der Gemeinden an der Grundbesoldung
beträgt, je nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, für jede
Lehrstelle Fr. 1600.— bis Fr. 3500.—, für die Arbeitslehrerinnen
Fr. 150.— bis Fr. 350.—.

I
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Art. 20. Die Gemeinden werden im Rahmen dieser Beträge
nach den gleichen Grundsätzen, wie es für die Besoldung der
Lehrkräfte der Primarschule geschieht, in Besoldungsklassen
eingereiht. Besondere Verhältnisse, wie Beiträge und Schulgelder
aus andern Gemeinden, sind dabei angemessen zu berücksichtigen.
Die Einreihung von Sekundärschulen, die von mehreren Gemeinden

garantiert sind, geschieht auf Grund der Durchschnittszahlen
der Steuerverhältnisse dieser Gemeinden. Die Einreihung der
Garantieschulen in die Besoldungsklassen erfolgt gestützt auf die
Prüfung ihrer besondern Verhältnisse. Diese Schulen sind jedoch
spätestens mit Ablauf der nächsten vollständigen Garantieperiode
von den Gemeinden zu übernehmen. Im Streitfalle entscheidet
der Regierungsrat.

Art. 22. Die Besoldung der Lehrkräfte an Gymnasien, sowie
Seminarabteilungen und Handelsschulen, die mit einer Mittelschule

verbunden sind, wird von den betreffenden Gemeinden
festgesetzt. Der Staat beteiligt sich daran in der Regel mit der
Hälfte.

Kanton Luzern.

Erziehungsgesetz des Kantons Luzern (vom 13. Oktober 1910,

in Kraft getreten 30. November 1910).

Aus § 111. Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Lehrer (der
Lehrerin) an der Primär- und Sekundärschule freie Wohnung
einzuräumen, oder dafür eine jährliche Entschädigung von Fr. 250.—

zu bezahlen, sowie neun Ster Holz zur Wohnung derselben zu
liefern, oder dafür eine Entschädigung von Fr. 150.— pro Jahr
zu verabfolgen.

Aus § 115. An die Besoldung der Lehrerschaft der Primär-,
Sekundär-. Arbeits- und Bürgerschulen leistet die Gemeinde
(beziehungsweise die Gemeinden des betreffenden Schulkreises) ein
Viertel. Die übrigen drei Viertel bezahlt der Staat.

Aus § 116. Gemeinden, welche mit Steuern stark belastet
sind, und gleichwohl infolge schwieriger Terrainverhältnisse oder
einer dünnen Bevölkerung unverhältnismäßig viele Schulen zu
unterhalten haben, sollen außerordentliche Staatsbeiträge erhalten.

§ 118. Zur Bestreitung der Besoldung* der ordentlichen Lehrer
einer Mittelschule wird vorab der Ertrag allfälliger Schulkapla-
neien verwendet. An den Rest leistet der Staat drei Viertel und
der Mittelschulkreis ein Viertel.

14
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Kanton Uri.
Gesetz betreffend Beitragsleistung des Kantons an die

Lehrerbesoldungen (vom 2. Mai 1920, revidiert am 6. Mai 1923).

Art. 2. Die weltlichen Lehrkräfte erhalten außer der durch
die Gemeinden festgesetzten Besoldung eine Dienstalterszulage
von Fr. 100.— bis Fr. 700.— (Lehrer), Fr. 500.— (Lehrerinnen),
beginnend vom sechsten im Kanton zurückgelegten Dienstjahr, mit
Steigerung um Fr. 100.— nach je zwei Jahren.

Art. 7. Der Kanton leistet einen Staatsbeitrag von 50%:
a) An die Mindestbesoldung nach Art. 1;
b) an die Dienstalterszulagen nach Art. 2;
c) an die vom Landrat festzusetzende Minimalzahlung für die

Lehrkräfte der obligatorischen Fortbildungsschule.
Für freie Wohnung und Mehrleistungen der Gemeinden oder

der Lehrerschaft zahlt der Kanton keinen Beitrag.

Kanton Schwyz.
Besoldungsgesetz für die Lehrer der öffentlichen Volksschulen

im Kanton Schwyz (vom 16. April 1920).

Art. 1. Die Besoldung der Lehrer erfolgt durch die Gemeinden,

beziehungsweise Bezirke. Der Kanton leistet hieran Beiträge.
Art. 8. Der Kanton leistet für den Fall, daß dem Erziehungswesen

aus der neu einzuführenden Einkommenssteuer Beiträge
ausgeschieden werden, an diese Besoldungen den Gemeinden
folgende Subventionen:

Für jeden vollbeschäftigten Primarlehrer Fr. 700.—; für jede
Ordensschwester (Lehrerin) Fr. 100.—; für jede weltliche Lehrerin
Fr. 250.—; für jeden Sekundarlehrer Fr. 800.—; für jede
Sekundärschule mit weiblicher Lehrkraft Fr. 300.—; für jeden nicht
vollbeschäftigten Fachlehrer oder Fachlehrerin von der pro
Jahresstunde festgesetzten Entschädigung 25 %, jedoch nicht über
Fr. 20.—.

Art. 9. Die Alterszulagen an die Sekundarlehrer übernimmt
der Kanton; ebenso leistet der Kanton für den Fall, daß dieses
Besoldungsgesetz angenommen wird, das Einkommensstettergesetz
aber verworfen werden sollte, 50 % an die auf Fr. 1000.— erhöhten
Alterszulagen der Primarlehrer.

Kanton Obwalden.

Abänderung des Schulgesetzes (vom 25. April 1920).

Bezahlung durch die Einwohnergemeinde. Staat jährlicher,
verhältnismäßiger Beitrag (Art. 3 des Schulgesetzes).
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Kanton Nidwalden.

Besoldungen nicht gesetzlich geregelt.

Kanton Glarus.

Gesetz betreffend die Besoldungen der Lehrer (erlassen von
der Landsgemeinde am 11. Mai 1919).

Aus § 4. An öffentlichen Schulen angestellte Lehrer und
Lehrerinnen aller Stufen erhalten über die Grundbesoldungen
hinaus je nach der Zahl der geleisteten Dienstjahre staatliche
Dienstalterszulagen. Diese betragen:

a) Für die Lehrer und Lehrerinnen der Primär- und
Sekundärschule:

Im 4.-0. Dienstjahr je Fr. 200.—

„ 7.-9. 400.-
600.-
800-

1000 —
1200 —

„ 10.-12.
» 13.-15.

„ 16.-18.
Vom 19. „ an „

b) für die Arbeitslehrerinnen:
Im 4.— G. Dienstjahr je Fr. 5.— (für uie wöchenti. Jahresstunde)
„ 7.- 9. „ „ „ 10.- „ „

„ 13.-15. „ „ „ 20.- „ „
Vom 16. „ an „ „ 25,— „ „ „ „

Kanton Zug.

Gesetz betreffend die Besoldung der Primär- und Sekundarlehrer

(vom 31. Januar 1921).

§ 2. Außer der Lehrer-Pensions- und Krankenkasse, die durch
einen eigenen Erlaß geregell ist, bestehen noch die kantonalen
Institute der Dienstalterszulagen und der Altersfürsorge.

a) Dienstalterszulagen. Der Kanton entrichtet jedem
Lehrer der Primär- und Sekundärschule Dienstalterszulagen
von Fr. 1000.—, erreichbar nach 16 Jahren, wobei die Hälfte
eines allfällig außerkantonalen Dienstes angerechnet wird.
Die Zulage beginnt somit nach dem 4. Dienstjahr mit Fr.
200.— und steigert sich je nach drei weiteren Jahren um
Fr. 200.—, so daß sie nach 7 Jahren Fr. 400.—, nach 10 Jahren
Fr. 600.—, nach 13 Jahren Fr. 800.— und nach 16 Dienstjahren

jährlich Fr. 1000.— beträgt.
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Die weltliehen Lehrerinnen erhalten drei Viertel dieser
Dienstalterszulagen. Die Dienstalterszulagen werden der
Lehrerschaft vierteljährlich ausbezahlt. *)

b) Altersfür sorge. Der Kanton macht für jeden definitiv
angestellten Hauptlehrer und jede Hauptlehrerin weltlichen
Standes an der Primär- und Sekundärschule nach dem
ersten Jahre der Anstellung bis zum Austritt aus dem
zugerischen Schuldienst, längstens bis zum 65. Altersjahr,
Spareinlagen von jährlich Fr. 150. Nach dem 20. Dienstjahr wird
der Inhaber des Sparguthabens berechtigt, jährlich den Zins
zu beziehen. Im übrigen werden die Einlagen samt Zinsen
beim Austritt aus dem zugerischen Schuldienst dem Lehrer
oder der Lehrerin selbst und beim Tode eines Lehrers oder
einer Lehrerin den Erbberechtigten vollständig ausbezahlt.

Wird ein Lehrer oder eine Lehrerin wegen grober
Pflichtverletzung oder aus moralischen Gründen nicht
wiedergewählt, oder entlassen, oder wird die Lehrstelle unter
Nichteinhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist verlassen,
so verfallen die Spareinlagen der letzten drei Jahre zugunsten

der Lehrer-Pensions- und Krankenkasse.
Die Spareinlagen dürfen, solange sie an den Lehrer nicht

ausgehändigt sind, weder an Dritte abgetreten, noch
verpfändet werden.

§ 3. Fachlehrer, z. B. Arbeitslehrerinnen, Gesang- und
Turnlehrer, welche ungefähr für die gleiche Stundenzahl wie ein Hauptlehrer

zum Schuldienst verpflichtet sind, haben auf die in ^ 2

genannten Institute ebenfalls Anspruch.
Wer nicht den vollen Wochendienst zu leisten hat, erhält die

Dienstalterszulagen, sowie die Einlagen der Altersfürsorge nach
proportionaler Berechnung.

Kanton Freiburg.
Gesetz über die Gehälter (vom 23. Dezember 1919).
Aus Art. 39. Der Staat übernimmt vom Minimalansatze der

Lehrerbesoldung einen bestimmten Anteil. Zu diesem Zwecke werden

die Gemeinden oder Schulkreise durch einen diesbezüglichen
besondern Staatsratsbeschluß in fünf Klassen eingeteilt. Die
Staatskasse vergütet den Gemeinden der ersten Klasse 5 % der
gesetzlichen Besoldung der Lehrer, Lehrerinnen und
Arbeitslehrerinnen; den Gemeinden der zweiten Klasse 10 %, den
Gemeinden der dritten Klasse 20 %. den Gemeinden der vierten
Klasse 40 %, den Gemeinden der fünften Klasse 50 %.

Besoldungsabbau von 5°/,j.
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Aus Art. 40. Den Primarlehrern wird eine Alterszulage
von Fr. 250.—, und den Lehrerinnen eine solche von Fr. 200 —
gewählt, vom Staate entrichtet unter der Bedingung, daß sie das
definitive Fähigkeitszeugnis erwerben. Diese Zulage wird alle
vier Jahre um Fr. 250.— für die Lehrer, bis zum Höchstbetrag
von Fr. 1000.—, und um Fr. 200.— für die Lehrerinnen, bis zum
Höchstbetrag von Fr. 800.— erhöht.

Art. 41. Die Lehrer der Regionalschulen beziehen
nebst den Zubehörden, welche den Lehrern ländlicher Schulen
zukommen, eine jährliche Besoldung von Fr. 3200.— bis Fr. 3500.—,
welche dem Staate zur Last fällt. Sie sind ebenfalls zum Bezug
von Alterszulagen berechtigt.

Art. 42. Die Besoldung der Lehrerinnen an Haushaltungsschulen
beträgt Fr. 1500.— bis Fr. 2500.—, die den Lehrerinnen

ländlicher Schulen zukommenden Zubehörden nicht inbegriffen.
Diese Besoldung ist zu Lasten des Staates; hingegen bezieht
letzterer den für den Haushaltungsunterricht gewährten Bundesbeitrag.

Art. 43. Die Regionalschullehrer und -lehrerinnen haben
Anrecht auf die in Art. 40 vorgesehene Alterszulage.

Aus Art. 44. Die Besoldungen der Sekundarlehrer und
-lehrerinnen setzen sich zusammen aus Beiträgen des Kantons

und der Gemeinden. Der Staat verpflichtet sich in der
nachfolgenden Weise: -Der im Gesetze vorgesehene Staatsbeitrag an
die Bezirkssekundarschulen wird für eine effektive Wochenstunde
Unterricht auf Fr. 180.— festgesetzt, unter dem Vorbehalte jedoch,
daß diese Beteiligung die jährliche Gesamtsumme von Fr. 20,000.—

für eine Schule nicht übersteige.
Art. 45. Ein Maximalbeitrag von Fr. 8000.— wird der gewerblichen

Knabensekundarschule der Stadt Freiburg gewährt.
Aus Art. 47. Der jährliche Beitrag für Mädchensekundarschulen

darf weder Fr. 90.— für eine Wochenstunde, noch den
Gesamtbetrag von Fr. 8000.— übersehreiten.

Aus Art. 48. Ein besonderer Beitrag wird den Schulen zuge-
sichert, welche eine gewerbliche Abteilung organisiert haben.

Kanton Solothurn.

Gesetz betreffend die Besoldung des Lehrpersonals der
Primarschule (vom 21. März 1919).

Der Staat leistet bis zum Inkrafttreten eines neuen
Steuergesetzes den finanziell bedrängten Gemeinden neben den gesetzlichen

Beiträgen an die Besoldungen des Lehrpersonals dev P r i -
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in a r- und Arbeitsschulen besondere Zuschüsse, deren Höhe im
Minimum nicht weniger als Fr. 80,000.— und im Maximum nicht
mehr als Fr. 100.000.— betragen darf. Die gesetzlichen Beiträge
des Staates an das Grundgehalt betragen pro Schule nach § 3

des Gesetzes betreffend das Grundgehaltsminimum vom 21. Juni
1917 für die Gemeinden I. Klasse "/«, II. Klasse 10/i6, III. Klasse
''!i6,-IV. Klasse 8,i6, V. Klasse 7/,6, VI. Klasse 6/i«, VII. Klasse
5/is, VIII. Klasse 4i6, IX. Klasse 8/iG des jeweiligen verbindlichen

Betrages.1)

Alterszulagen. Laut Kantonsratsbeschluß vom 18. Mai 191S

erhalten die Primarlehrer und -lehrerinnen vom Staate folgende
Alterszulagen: Nach einer Lehrtätigkeit von zwei Jahren Fr. 100.—,

vier Jahren Fr. 200.—, sechs Jahren Fr. 400.—, acht Jahren
Fr. 600.—, zehn Jahren Fr. 800.—, zwölf Jahren Fr. 1000.—.

Bezirkslehrer. §11 des Gesetzes betr. die Bezirksschulen
lautet im revidierten Teil des Gesetzes betreffend die staatliche
Besoldungsreform vom 17. Februar 1918 und des Gesetzes betreffend

die Gehaltserhöhung des Staatspersonals und der Lehrerschaft

vom 4. Mai 1919 folgendermaßen: Das jährliche Grundgehalt

eines Bezirkslehrers oder einer Bezirkslehrerin beträgt
wenigstens Fr. 4800.—. Beitrag* des Staates an dieses Minimum
Fr. 3400.—. Gehaltszulagen Fr. 1000.—. in gleicher Aufeinanderfolge

wie die Primarlehrerschaft.

Kanton Baselstadt

Die Besoldungen werden vom Staate entrichtet,

Kanton Baselland.

Gesetz betreffend das Besoldungswesen (vom 19. Januar 1920).

Aus § 24. Primarlehrer und -lehrerinnen. Sekundarlehrer und
-lehrerinnen, sowie Bezirkslehrer erhalten nach je zwei Dienstjahren
definitiver Anstellung im Kanton, wobei Dienstjahre an Anstaltsschulen

im Kanton mitzählen, eine Alterszulage von Fr. 300.—, bis
zum Höchstbetrage von Fr. 1800.—. Die Alterszulage der
Arbeitslehrerinnen beträgt pro Abteilung 6 mal Fr. 35.—.

§ 26. Die Schulgemeinden erhalten in Abänderung bestehender

Bestimmungen über die Bestreitung der Schulkosten
inskünftig an ihre Ausgaben für die Lehrerbesoldungen vom Staate:

') Das Nähere ist in einer besondern Klassifikationsveroi dnung niedergelegt,
die in bestimmten Zeiträumen erneuert wird.
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Für jeden Primarlehrer Fv. J700.—, für jede Primarlehrerin
Fr. 1700.—, für jede Arbeitslehrerin Fr. 300.—, für jeden Sekundarlehrer

Fr. 3500.—, für jede Sekundarlehrerin Fr. 3000.—, für die
Zulage an Gesamtschulen Fr. 100.—.

Im übrigen bleiben die Leistungen an die Schullasten gleich
verteilt, wie sie das Schulgesetz vom 8. Mai 1911 feststellt.

Kanton Schaffhausen.

Gesetz über die staatliehen Besoldungsverhältnisse
(Besoldungsgesetz), (vom 1. Juli 1919, angenommen am 28. September

1919).

Art. 54. Die gesetzliche Jahresbesoldung der Elementarlehrer
beträgt bei definitiver Anstellung Fr. 4000.—, bei provisorischer
Anstellung Fr. 3500.—. Bei Lehrern an Gesamtschulen und
Spezialschulen bezahlt der Staat eine Zulage von Fr. 300.—.

Art. 56. Die Jahresbesoldung der Arbeitslehrerinnen an den
Elementar- und Realschulen beträgt Fr. 100.— für jede wöchentliche

Unterrichtsstunde. Sie wird zur Hälfte vom Staate und zur
andern von den Gemeinden getragen.

Art. 60. Die Lehrer aller Schulstufen erhalten vom vierten
Dienstjahre an Dienstzulagen im Betrage von Fr. 100.—, jährlich
bis zum Maximum von Fr. 1200.—. Die Arbeitslehrerinnen haben
ebenfalls im Verhältnis zu ihrer Besoldung Anspruch auf die
Dienstzulage.

Art. 61. Die Dienstzulagen an die Lehrer aller Schulstufen
werden vom Staate bestritten. Die Berechnung des Beginnes der
Zulage geschieht nach dem Schuljahr (1. Mai), wobei Bruchteil3
unter einem halben Jahr nicht in Betracht fallen. Anstellungen
an auswärtigen Schulen werden in Anrechnung gebracht; dagegen
werden andere Anstellungen nicht in Berücksichtigung gezogen.

Kanton Appenzell A.-Rh.

Es existieren keine gesetzlichen Bestimmungen über die Höhe
der Besoldungen. Jedoch leistet der Staat Zuschüsse, deren Folge
eine gewisse Normierung der Gemeindebesoldungen sein dürfte
und die festgelegt sind im Gesetz betreffend die Beiträge des
Staates an die Lehrerbesoldungen vom 28. August 1918.

Art. 2. Die Zuschüsse des Staates an die Besoldungen der
Lehrer und Lehrerinnen der Primär- und Sekundarschulstufe
werden auf Fr. 500.— per Lehrstelle bemessen, in der Weise, daß
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Fr. 300.— zur Erhöhung der Besoldung und Fr. 200.— zur
Auszahlung als Dienstalterszulagen verwendet werden. Voraussetzung
für die Auszahlung der staatliehen Zuschüsse an die Besoldungen
der Primarlehrer und -lehrerinnen ist die Ausrichtung eines jährlichen

Grundgehaltes von mindestens Fr. 1900.— an die Primarlehrer
und Fr. 1700.— an die Primarlehrerinnen, nebst Freiwohnung oder
einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnungsent-
schädigrmg. In diesem Mindestgrundgehalt sind
Gemeindealterszulagen nnd Entschädigungen für besondere Leistungen
nicht inbegriffen.

Kanton Appenzell I.-Rh.

Art. 10 der Schulverordnung setzt fest: An die Besoldung
der Lehrkräfte leistet der Staat einen angemessenen Beitrag, nach
einer von fünf zu fünf Jahren, auf Antrag der Landesschulkommission

vom Großen Rate aufgestellten Skala. Ein Teil der
Bundessubvention wird dazu verwendet.

Kanton St. Gallen.

Gesetz über die Lehrergehalte, umfassend die Mindestgehalte
der Lehrerschaft der Volksschule und die staatlichen Beiträge an
diese (vom 1. Januar 1923).

Aus Art. 1. Die Primarlehrer und die Sekundarlehrer an den
öffentlichen Schulen des Kantons beziehen zu den Beiträgen der
Gemeinden oder Korporationen und des Staates an die
Lehrerpensionskasse gemäß den jeweiligen Statuten der letzteren:

1. Ein Gehalt von der Gemeinde oder Korporation, 2. staatliche

Dienstalterszulagen, 3. allfällige Gemeindezulagen, 4. freie
Wohnung oder eine den örtlichen Verhältnissen angemessene
Wohnungsentsehädigung.

Aus Art. 3. Die staatlichen Dienstalterszulagen für die
Primarlehrer und die vollbeschäftigten Sekundarlehrer betragen:
Im 5. Dienstjahre Fr. 100 im 14.-16. Dienstjahre Fr. 700

'„ 6.— 7. „ 200 „ 17.—19. „ • 900

„ 8.—10. 300 „ 20. und in höhnen Dienstjahren 1000

„ 11.-13 „ 500

Staatliche Dienstalterszulagen können durch Beschluß des
Regierungsrates ausnahmsweise auch an die Lehrerschaft
gemeinnütziger Anstalten, welche die Primär- oder Sekundärschule
ersetzen oder ergänzen, verabfolgt werden.
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Aus Art. 4. Die Lehrerinnen beziehen eine ihren Bedürfnissen
genügende freie Wohnung oder eine entsprechende
Wohnungsentsehädigung und gleiche Dienstalterszulagen wie die Lehrer.

Ihr übriges Gehalt beträgt fünf Sechstel desjenigen der Lehrer,

wobei Personalzulagen der Lehrer nicht in Betracht fallen.

Art. 5. Wirkt ein Lehrer an zwei Halbjahrschulen oder Halb-
tagjahrschulen, so bezieht er die Dienstalterszulage nur einfach
und von jeder der zwei Schulen mindestens drei Viertel des in
Art. 2 festgesetzten Gehaltes.

Aus Art. 7. Die Dienstalterszulagen für Lehrkräfte der
Sekundärschule, die nicht vollbeschäftigt sind, aber doch wöchentlich
15 oder mehr Vollstunden Unterricht erteilen, werden entsprechend

herabgesetzt. Weniger als 15 Vollstunden berechtigen nicht
zu einer staatlichen Dienstalterszulage. Betätigung für ein Sehul-
amt, wie Rektorat und dergl., wird dem LTnterricht gleichgestellt.

Aus Art. 8. Die Arbeitslehrerinnen haben, wenn sie in einer
der Schulgemeinden wohnen, in welchen sie Unterricht erteilen,
und die Entfernung zwischen Wohn- und Schulhaus mehr als drei
Kilometer beträgt, gemäß einem regierungsrätlichen Reglement
Anspruch auf Wegentschädigung.

Art. 9. Überdies werden den Arbeitslehrerinnen und Haus-
wirtschaftslehrerinnen staatliche Dienstalterszulagen nach folgender

Abstufung ausgerichtet:
ahresunterrichts-

halbtag-e :

2-5
5.—10.

Fr. 100.-

Im Dienstjahre
11. -16.

Fr. 150 -
17. und folgende

Fr. 200.—
6—9 200.— „ 350.- 450.—

10 und mehr „ 200- „ 450.- „ 750.—

Die Arbeitslehrerinnen und Hauswirtschaftslehrerinnen mit
nur einem Jahresunterrichtshalbtage beziehen die Hälfte des
Betrages derjenigen mit 2—5 Halbtagen.

Aus Art. 11. An Beiträgen und Zulagen leistet der Kanton:
1. Die in den Art. 3, 7 und 9 genannten Dienstalterszulagen.
2. Zwei Drittel der in Art. 8, Abs. 2, zuerkannten Wegentschä-

digungen an Arbeits- und Hanswirtschaftslehrerinnen.
3. Den Primarschulgemeinden Stellenbeiträge nach folgender

Abstufung, wobei für Lehrerinnen nur fünf Sechstel der
Beträge in Betracht fallen:

Bei Franken Stenerkraft FUr Halbjahr- und F"' DIf>,Ii,^teJ-Jaî.lrS^111len'
für die Lehrstolle Halbtagjahresschulen 'uml Janfschulen

bis 500,000 Fr. 500.— Fr. 1000.—
über 500,000— 700,000 „ 450— „ 900 —

700,000- 900,000 „ 400.— „ 800 —
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¦ i, .n • i Für Dreiviertel jahrschulen.He. I ranken Sterjerkrafl I ,r Halbjahr- „ml Doppelhalbtatiahrschuleiilnr.lie Lehrstelle UalbtagHÜiresschulcn '„„,, jal,^(.hllieil

über 900,000—1,200,000 Fr. 350.— Fr. 700.—

„ 1,200,000-1,500,000 — „ 600.—

„ 1,500,000-2,000.000 - „ 500.—

„ 2,000.000-2,500,000 „ — „ 400.—

„ 2,500,000-3,000.000 „ - „ 300.-
„ 3,000.000 — „ 200.—

4. Den Sekundarschulgemeinden und -korporationen für jede
vollbeschäftigte Lehrkraft Fr. 1200.—, wobei fiir Lehrerinnen
nur fünf Sechstel der Beträge in Betracht fallen. Art. 7

findet analoge Anwendung.
5. Für neugeschaffene Lehrstellen im ersten Jahre den

doppelten, im zweiten Jahre den anderthalbfachen
Stellenbeitrag.

Kanton Graubünden.

Gesetz betreffend Besoldung der Volksschullehrer (vom 3.

Oktober 1920).

Primarlehrer. Art. 2. An das Minimalgehalt leistet die
Gemeinde bei 26 Schulwochen Fr. 1300.—, bei längerer Schuldauer
für die Woche Fr. 100.— mehr. Der Kanton entrichtet mit
Einschluß des Bundesbeitrages an jeden Primarlehrer eine Grundzulage

von Fr. 1100.—. Dazu kommen Alterszulagen von Fr. 100.—
bei drei und vier Dienstjahren, Fr. 200.— bei fünf und sechs
Dienstjahren. Fr. 300.— bei sieben und acht Dienstjahren, Fr. 400 —
bei neun und mehr Dienstjahren. Dienstjahre außerhalb des
Kantons werden dabei voll angerechnet.

Sekundarlehrer. Art. 4. An das Mindestgehalt leistet
die Gemeinde bei 30 Schulwochen Fr. 2300.—, bei längerer Schuldauer

für die Woche Fr. 150.— mehr. Der Kanton entrichtet
an jeden Sekundarlehrer eine Grundzulage von Fr. 1100.—, sowie
Alterzulagen wie an die Primarlehrer.

Arbeitslehrerinnen. Aus Art. 5. Das Gehalt und die
Gehaltszulagen gehen zu Lasten der Gemeinden.

Kanton Aargau.

Verfassungsbestimmung und Gesetz über die Leistungen des
Staates für das Volksschulwesen (vom 10. November 1919).

Aus Art. 4. Die Besoldungen der staatlich anerkannten Lehrer
und Lehrerinnen an der Gemeinde-, Fortbildungs- und Bezirks-
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schule, sowie an der Arbeitsschule setzen sich zusammen aus
Grundgehalt und Dienstalterszulagen. Sie werden vom Staate
übernommen und monatlich ausgerichtet.

Kanton Thurgau.

Gesetz betreffend die Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen
(vom 23. Dezember 1918).

§ 12. An der Besoldung der Primarlehrer, Primarlehrerinnen
und der Arbeitslehrerinnen beteiligt sich der Staat mit mindestens
einem Viertel der gesetzlichen Minimalbesoldung. Je nach der
ökonomischen Lage der Schulgemeinden steigt diese Beteiligung
bis zu drei Viertel, nach Maßgabe einer durch Verordnung-
festzusetzenden Abstufung, wobei der mittlere Steuerfuß und die
durchschnittlichen Steuer- und Fondszinsen-Erträgnisse der dem
Rechnungsjahr vorausgegangenen drei Rechnungsabschlüsse in
Berücksichtigung zu ziehen sind. Wo die Umstände es notwendig
machen, ist der Regierungsrat ermächtigt, außerordentliche
Beiträge zu gewähren und die Bedingungen dafür festzusetzen.

Dienstalterszulagen. Aus § 14. Der Kanton entrichtet an
die Lehrer und die Lehrerinnen der Primär- und Sekundärschulen
Dienstalterszulagen in folgenden Beträgen: Im 4. bis 6. Dienstjahre

Fr. 200.—; im 7. bis 9. Fr. 400.-; im 10. bis 12. Fr. 600.—;
im 13. bis 15. Fr. 800.—; nach dem 15. Dienstjahre Fr. 1000.—.

Außerdem erhalten Lehrer, die an Gesamtschulen oder an
Sekundärschulen mit nur einer Lehrkraft wirken, im 3. und 4. Dienstjahre

an einer solchen Schule eine besondere Zulage von
Fr. 100.—, im 5. und 6. Dienstjahre eine besondere Zulage
von Fr. 200.— und vom 7. Dienstjahre an eine solche von Fr. 300.—.

Kanton Tessin.

Besoldungsgesetz (vom 18. Juni 1920), mit Abänderungen.
Primarlehrerschaft. Der Staat vergütet den Gemeinden

50 % der Minimalbesoldungen und leistet an Gemeinden mit
schwierigen Verhältnissen Beiträge bis zu Fr. 500.— (Art. 3). Die
vier, alle drei Jahre fälligen Dienstalterszulagen von je Fr. 200.—
fallen zu Lasten des Staates (Art. 4).

Lehrerschaft der Scuole maggiori. Die Besoldungen

werden zu 75 % vom Kanton nnd zu 25 % von den Gemeinden
und den Schulkreisen bezahlt. So durch Dekret vom 6. Juli 1923

für das Schuljahr 1923/24 festgesetzt. Besoldungserhöhnr.gen wie
bei den Primarlehrern.
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Kanton Waadt.

Revisionsgesetz (vom 8. Dezember 1920), mit Abänderungen.
Primarlehrerschaft und Kleinkinderlehrerinnen.

Die Besoldungen werden erhöht durch staatliche Dienstalters-
zulagen (Art. 72). Durch Gesetz vom 12. Dezember 1922 ist eine
Reduktion der Gesamtbesoldungen, abzüglich Fr. 1600.—, um 8%
erfolgt. Sie wird proportional auf die Gemeindebesoldung und
die staatlichen Zulagen verteilt. (Zirkular der Erziehungsdirektion

vom 8. Januar 1923.)

Mittelschullehrer schaff. Die Lehrerschaft an den
kommunalen Mittelschulen erhält ebenfalls staatliche
Alterszulagen (Art. 98 des Sekundarschulgesetzes).

Kanton Wallis.
Gesetz betreffend die Gehälter des Lehrpersonals der Primarschulen

(vom 24. Mai 1919).

Der Staat und die Gemeinden übernehmen zu gleichen Teilen
die Bezahlung der Gehälter und Entschädigungen, die durch das
Gesetz festgelegt sind. Die Wohnung und das Brennmaterial
sind zu Lasten der Gemeinden (Art. 7).

Kanton Neuenburg.

Primarschulgesetz-Revision (vom 8. Februar 1921).

Der Staat trägt 50 % der Grundbesoldung und der
Dienstalterszulagen (Art. 102).

Sekundarschulgesetz und Mittelschulgesetz (vom 9. Februar
1921).

Der Staat subventioniert das enseignement secondaire. Er
übernimmt 50 % der Gesamtbesoldung mit einigen Einschränkungen

(Art. 53).

Berufsschulgesetz (vom 9. Februar 1921).

Der Staat gewährt den Gemeinden eine Subvention, berechnet
auf 40 % ihrer Ausgaben fiir die Besoldungen des Lehrpersonals,
abzüglich Schulgelder, und 20 % ihrer Ausgaben für Lehrmittel
(Art. 7).

Kanton Genf.

Die Besoldungen werden ausschließlich vom Staate getragen.
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